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Die IX}  c Ehe ın Afriıka 1

Vielfach herrscht heute die Auffassung, sich die polygame Ehe als Überbleibsel
primitiver Gesellschaftsformen von selbst überlebt und inan deshalb clie mMONOZAME
Ehe christlichen Bereich überall Von vornherein und ohne Übergang ZUTr Pflicht
machen muß 50 lesen WITr etitwa der Pauls VT „Africae terrarum“”
(Oktober Nr. 33, J1° gerade das VOTI - und nicht-christ Gesellschaften
SO wWeit verbreitete ystem der Polygamie eute nicht mehr wıe der Vergangenheit
mı* den sozialen Strukturen verbunden ist und lück nicht mehr mit der VOI -
herrschenden altung der afrikanischen Völker übereinstimmt“‘‘. Gesprächen mıit
muslimischen Afrikanern AU$S5 Nigeria OÖörte VE vielfach die einung, die a-
nische Frau nicht mehr willens sel, mit anderen Frauen der Ehe zusammenzuleben.
Bei diesen Afrikanern handelte sich edoch Angehörige einer gehobenen esell-
schaftsschicht, die sehr star. vom europäischen enken beeinflußt WaTrTen. Gegen-
teilige Erlebnisse atte Vf. ährend cgeiner Missionstätigkeit den Jahren
1954 bis 1960. erinnert sich einen etwa 35jährigen Häuptling, der alle seine

Frauen bis auf die erste entließ, un getauft werden ZUu können, nach der Taufe
jedoch sich wieder eiınen großen Harem zulegte, obwohl er der Mission sehr Teund-

gesinn' War. ‚ugene Hillman stellt fest, la etw.: E-< Prozent aller verhei-
M  anner  .. Afrika polygamer Ehe leben? Ja, wurde festgestellt,

gegenwärtig die Polygamie SOBaT Zunehmen begriffen ist. poku widmet
diesem Problem eine emlich ausführliche Untersuchung und E  en ©5 ab, die eigent-
iche Entstehungsursache der Polygynie dem Bestreben, viele Arbeitskräfte ZUu  PE

erwerben, sehen: sagt, laß gerade die Reichen sind, die sich mehrere Frauen
nehmen, 5{} die der Frauen einem Verhältnis Zu dem bereits vorhandenen
Reichtum steht3. Dem entspricht die Tatsache, lafg Bevölkerungsgruppen wildbeuteri-
scher Wirtschaftsform, wWwIe EW die zentralafrikanischen Pygmäen, überwiegend, ja
fast usschließlich, MONOgAMETI he en.
erblickt I} (,‚anzes, wird Han P  mussen, der weitaus gTO)
Teil GE Bevölkerung noch ımmer den herkömmlichen ländlichen wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnissen ebt und sich hierin wahrscheinlich auf weite Sicht eine
wesentliche Änderung ergeben wird. Die polygame Ehe ist aber NUur verstehen auf
der AaS15 der herkömmlichen Wirtschafts- und Sozialstruk:! die wesentlichen
durch clie Unilinearität des erwandtschaftssystems gekennzeichnet ist, die die Mit-
glieder einer Großfamilie, einer Sippe oder eines Clans auf eınen gemeinsamen Ahnen
(Ahnin) Sie umfalßt die Lebenden und die Verstorbenen und ıSst zugleich
die Wirtschaftseinheit Das Wohn- oder Schweifgebiet ist gen! der ganzen 1ppe.
Der einzelne kann davon einen Teil Nutznießung bekommen, aber ©5 wird cht
Se1In Privateigentum ım S  Inne europäischen Besitzrechtes. Innerhalb des unilinearen
Wirtschafts- und Gozialverbandes besteht eine absolute Solidarität, VOIl der auch die
Kranken und Alten fürsorglich umschlossen sind. Deshalb ist auch ede Heirat erster
1Nn1€e  : eine Angelegenheit der Verwandtschaftsgruppe und erst zweiter Linie eine
Sache der Nupturienten, „W.  1ır haben eine Frau gENOMMEN f WITr haben eın
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Die monogame Ehe in Afrika 1 

Vielfach herrscht heute die Auffassung, daß sich die polygame Ehe als Oberbleibsel 
primitiver Gesellschaftsformen von selbst überlebt und daß man deshalb die monogame 
Ehe im christlichen Bereich überall von vornherein und ohne Obergang zur Pflicht 
machen muß. So lesen wir etwa in der Enzyklika Pauls VI. ,,Africae terrarum" 
(Oktober 1967), Nr. 33, daß ,, ... gerade das in vor- und nicht-christlichen Gesellschaften 
soweit verbreitete System der Polygamie heute nicht mehr wie in der Vergangenheit 
mit den sozialen Strukturen verbunden ist und zum Glück nicht mehr mit der vor­
herrschenden Haltung der afrikanischen Völker übereinstimmt". In Gesprächen mit 
muslimischen Afrikanern aus Nigeria hörte Vf. vielfach die Meinung, daß die afrika­
nische Frau nicht mehr willens sei, mit anderen Frauen in der Ehe zusammenzuleben. 
Bei diesen Afrikanern handelte es sich jedoch um Angehörige einer gehobenen Gesell­
schaftsschicht, die sehr stark vom europäischen Denken beeinflußt waren. Gegen­
teilige Erlebnisse hatte Vf. während seiner Missionstätigkeit in Zaire in den Jahren 
1954 bis 1960. Er erinnert sich an einen etwa 35jährigen Häuptling, der alle seine 
30 Frauen bis auf die erste entließ, um getauft werden zu können, nach der Taufe 
jedoch sich wieder einen großen Harem zulegte, obwohl er der Mission sehr freund­
schaftlich gesinnt war. Eugene Hillman stellt fest, daß etwa 35 Prozent aller verhei­
rateten Männer in Afrika in polygamer Ehe leben2• Ja, es wurde festgestellt, daß 
gegenwärtig die Polygamie sogar im Zunehmen begriffen ist. K. T. Opoku widmet 
diesem Problem eine ziemlich ausführliche Untersuchung und lehnt es ab, die eigent­
liche Entstehungsursache der Polygynie in dem Bestreben, viele Arbeitskräfte zu 
erwerben, zu sehen; er sagt, daß es gerade die Reichen sind, die sich mehrere Frauen 
nehmen, so daß die Anzahl der Frauen in einem Verhältnis zu dem bereits vorhandenen 
Reichtum steht3• Dem entspricht die Tatsache, daß Bevölkerungsgruppen wildbeuteri­
scher Wirtschaftsform, wie etwa die zentralafrikanischen Pygmäen, überwiegend, ja 
fast ausschließlich, in monogamer Ehe leben. 

überblickt man Afrika als Ganzes, so wird man sagen müssen, daß der weitaus größte 
Teil seiner Bevölkerung noch immer in den herkömmlichen ländlichen wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnissen lebt und daß sich hierin wahrscheinlich auf weite Sicht keine 
wesentliche Änderung ergeben wird. Die polygame Ehe ist aber nur zu verstehen auf 
der Basis der herkömmlichen Wirtschafts- und Sozialstruktur, die im wesentlichen 
durch die Unilinearität des Verwandtschaftssystems gekennzeichnet ist, die die Mit­
glieder einer Großfamilie, einer Sippe oder eines Clans auf einen gemeinsamen Ahnen 
(Ahnin) zurückführt. Sie umfaßt die Lebenden und die Verstorbenen und ist zugleich 
die Wirtschaftseinheit. Das Wohn- oder Schweifgebiet ist Eigentum der ganzen Sippe. 
Der einzelne kann davon einen Teil zur Nutznießung bekommen, aber es wird nicht 
sein Privateigentum im Sinne europäischen Besitzrechtes. Innerhalb des unilinearen 
Wirtschafts- und Sozialverbandes besteht eine absolute Solidarität, von der auch die 
Kranken und Alten fürsorglich umschlossen sind. Deshalb ist auch jede Heirat in erster 
Linie eine Angelegenheit der Verwandtschaftsgruppe und erst in zweiter Linie eine 
Sache der Nupturienten. ,,Wir haben eine Frau genommen ... , wir haben ein Kind 
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bekommen“”, SagCIL etwa die Yansi In Kamerun sagt iarl:z III bin bei den
Etenga verheiratet“ und nicht III bin mıit dem oder dem verheiratet

Verlobung
Schon der Verlobung ommt eine große Bedeutung und eın Offentlichkeitscharakter
ZU, wob: ständig die Vertreter der Sippen bei Anbahnung und einer
solchen eingeschaltet sind. Sie beinhaltet praktisch die gleichen Rechte wIie die Ehe
celbst. Der eigentliche, rechtswirksame der Verlobung wird nicht die
beiden Kontrahenten, sondern durch die beiden Sippen getätigt. Fürderhin ist
ädchen seiner sexuelilen Freiheit eingeschränkt, indem 6 ihm verboten ist,
mit irgendwelchen anderen Männern intıme Beziehungen zZu phHegen. Im Falle eines  E
derartigen ergehens der Bräutigam die Wiedererstattung aller Zahlungen ein-
klagen, die und sSEeINeEe Familie bereits Hinblick auf eine Heirat gemacht haben
Die Brauft hat ihrerseits eın Anrecht auf Geschenke von seiten ihres Verlobten. Zeigt

sich dieser Hinsicht alc Zu gelzig, 50 hat c1e bzw. Familie einen Rechts-
grund, die Verlobung Z lösen. Was den Bräutigam betrifft, ist berechtigt, vVon

jedem Schadenersatz fordern, der mit seiner Verlobten sexuelle Beziehungen unter-
halten hat FEr und seine ıppe erwerben ei1n Erziehungsrecht iber die Verlobte,
besonders dem Falle, ca diese noch Kindesalter ist. Die Kosten einer solchen
Erziehung gehen Lasten des Verlobten und dessen 1ppe.
Der Verlobte übernimmt mıit ıppe die Verpflichtung, den Brautpreis der
festgesetzten öhe und zZzu dem übereingekommenen Zeitpunkt und entsprechend den
besprochenen Modalitäten ZzUu entrichten, Er ist auch verpflichtet, die Familie seiner
Zukünftigen finanziellen und anderen Schwierigkeiten unterstutzen Bei icht-
erfüllung der eingegangenen Verpflichtung kannn die Verlobung gelöst werden. Auch
eine solche Beendigung des Verlobungsverhältnisses ist wieder Sache der beiden Sippen.
Darüberhinaus eine erlobung von den betroffenen ıppen mut gegensel-
tigem Übereinkommen auch ohne besonderen Grund gelöst werden. ründe, die jedoch
normalerweise ZUTX Auflösung einer Verlobung führen und die noch nicht den vorher
erwähnten Verpflichtungen bzw deren Nichterfüllung enthalten SIM  d, sind folgende:

hat erkannt, der Familie des Mannes cie eigung besteht, die Ehefrauen
schlecht behandeln; der Familie des Mannes ommt eine bestimmte Krankheit
vor der Bräutigam erweist sich als geIZlg; und schließlich einfach das Mädchen hat
SPe1Ne einung geändert. Allerdings wird &5 1n diesem Falle Mühe haben, cdie eigene
ıppe von der Notwendigkeit und Vernünftigkeit dieses Grundes überzeugen. Von
cplten des Mannes und ıppe wird eine Ösung der Verlobung noch
geführt die Verlobte ist faul; S1e ıst von Dritten schwanger geworden; 61e hat
einen üblen Charakter®.
Auf Grund der großen Aufmerksamkeit, die der Verlobung geschenkt wird
und der einschneidenden Rechtsfolgen, die 61e mıit sich bringt, könnte
meinen, dieser Verlobung omme bereits die gleiche Wertigkeit ZU wıe der Ehe

Dem 1st jedoch - 0S zunächst raumt  ; die Verlobung dem Manne ke  ınme
sexuellen bezüglich cseiner Braut ein. n  cht, daf: die Verlobten, sofern die
Braut dem Kindesalter entwachsen ist, eiıne geschlechtlichen Beziehungen unterhalten
würden. Wird jedoch solchen Beziehungen e1n geboren, wird die Vater-
schaft -  - automatisch dem Verlobten zuerkannt. Wenn sich die FEltern des ädchens
dagegenstellen, € seine Rechte als erziehungsberechtigter Vater 9-  er geltend

F.>J] Thiel, ulturanthropologisches Institution der Ehe, Concilium, 6, 1970),
Heftt 5, 307 (dieser Artikel entstand Zusammenarbeit mit rof. DDr Henninger VD
für die Ehe der Semiten, Dr. Herrmanns für die Fhe der etfischen Hirtennomaden
und dem VE FÜr die i5{-1 der gmäen)
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bekommen", sagen etwa die Y ansi in Zaire. In Kamerun sagt man: ,,Ich bin bei den 
Etenga verheiratet" und nicht: ,,Ich bin mit dem oder dem verheiratet"'. 

Verlobung 

Schon der Verlobung kommt eine große Bedeutung und ein öffentlidtkeitscharakter 
zu, wobei ständig die Vertreter der Sippen bei Anbahnung und Abschluß einer 
solchen eingeschaltet sind. Sie beinhaltet praktisch die gleichen Rechte wie die Ehe 
selbst. Der eigentliche, rechtswirksame Abschluß der Verlobung wird nicht durch die 
beiden Kontrahenten, sondern durch die beiden Sippen getätigt. Fürderhin ist das 
Mädchen in seiner sexuellen Freiheit eingeschränkt, indem es ihm nun verboten ist, 
mit irgendwelchen anderen Männern intime Beziehungen zu pflegen. Im falle eines 
derartigen Vergehens kann der Bräutigam die Wiedererstattung aller Zahlungen ein­
klagen, die er und seine Familie bereits im Hinblick auf eine Heirat gemacht haben. 
Die Braut hat ihrerseits ein Anrecht auf Geschenke von seiten ihres Verlobten. Zeigt 
er sich in dieser Hinsicht als zu geizig, so hat sie bzw. ihre Familie einen Rechts­
grund, die Verlobung zu lösen. Was den Bräutigam betrifft, so ist er berechtigt, von 
jedem Schadenersatz zu fordern, der mit seiner Verlobten sexuelle Beziehungen unter­
halten hat. Er und seine Sippe erwerben ein Erziehungsrecht über die Verlobte, 
besonders in dem Falle, da diese noch im Kindesalter ist. Die Kosten einer solchen 
Erziehung gehen zu Lasten des Verlobten und dessen Sippe. 
Der Verlobte übernimmt mit seiner Sippe die Verpflichtung, den Brautpreis in der 
festgesetzten Höhe und zu dem übereingekommenen Zeitpunkt und entsprechend den 
besprochenen Modalitäten zu entrichten. Er ist auch verpflichtet, die Familie seiner 
Zukünftigen in finanziellen und anderen Schwierigkeiten zu unterstützen. Bei Nicht­
erfüllung der eingegangenen Verpflichtung kann die Verlobung gelöst werden. Auch 
eine solche Beendigung des Verlobungsverhältnisses ist wieder Sache der beiden Sippen. 
Darüberhinaus kann eine Verlobung von den betroffenen Sippen mit gegensei­
tigem übereinkommen auch ohne besonderen Grund gelöst werden. Gründe, die jedoch 
normalerweise zur Auflösung einer Verlobung führen und die noch nicht in den vorher 
erwähnten Verpflichtungen bzw. deren Nichterfüllung enthalten sind, sind folgende: 
man hat erkannt, daß in der Familie des Mannes die Neigung besteht, die Ehefrauen 
schlecht zu behandeln; in der Familie des Mannes kommt eine bestimmte Krankheit 
vor; der Bräutigam erweist sich als geizig; und schließlich einfach: das Mädchen hat 
seine Meinung geändert. Allerdings wird es in diesem Falle Mühe haben, die eigene 
Sippe von der Notwendigkeit und Vernünftigkeit dieses Grundes zu überzeugen. Von 
seiten des Mannes und seiner Sippe wird für eine Lösung der Verlobung noch an­
geführt: die Verlobte ist faul; sie ist von einem Dritten schwanger geworden; sie hat 
einen üblen Charakter5. 
Auf Grund der großen Aufmerksamkeit, die der Verlobung in Afrika geschenkt wird 
und wegen der einschneidenden Rechtsfolgen, die sie mit sich bringt, könnte man 
meinen, dieser Art Verlobung komme bereits die gleiche Wertigkeit zu wie der Ehe 
selbst. Dem ist jedoch nicht so: zunächst räumt die Verlobung dem Manne keine 
sexuellen Rechte bezüglich seiner Braut ein. D. h. nicht, daß die Verlobten, sofern die 
Braut dem Kindesalter entwachsen ist, keine geschlechtlichen Beziehungen unterhalten 
würden. Wird jedoch aus solchen Beziehungen ein Kind geboren, so wird die Vater­
schaft nicht automatisch dem Verlobten zuerkannt. Wenn sich die Eltern des Mädchens 
dagegenstellen, kann er seine Rechte als erziehungsberechtigter Vater nicht geltend 

'F.-]. Thiel, Kulturanthropologisches zur Institution der Ehe, in: Concilium, 6. Jg. (1970), 
Heft 5, 307 (dieser Artikel entstand -in Zusammenarbeit mit Prof. DDr. J. Henninger SVD 
für die Ehe der Semiten, Dr. M. Herrmanns SVD für die Ehe der tibetischen Hirtennomaden 
und dem Vf. für die Ehe der Pygmäen). 
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machen. Werden noch nicht Verlobung geregelten Verhältnissen Kinder
geboren, SO gehören ese VO vornherein ıppe der Mutter. der Vergangenheit
wurden auch Kinder 5 solchen „wilden“ Verhältnissen willkommen geheißen, weil
S1e Stärkung der jeweiligen ıppe und ihrer schaftlichen und sozialen Mächtig-
keit beitrugen. Freilich wurde der Kindesvater, soweit ZUU Heirat bzw.
zu entsprechenden Abgeltungsleistungen angehalten. || den ese gab es einen
fruchtbarkeitsfördernden Brauch, wonach Z einer gewlssen Zeit des Jahres die noch
nich:  a n verheirateten puberen Mädchen der Führung der Häuptlingstochter einen
„Liebesausfilug” veranstalteten. Bei dieser mıit Tanz und Festlichkeit verbundenen
Gelegenheit konnte jeder Geschenke mit diesen ädchen geschlechtlich VE
kehren. Etwaige uSs diesen Verbindungen resultierende Kinder gehörten ebenfalls
die ıppe der Mädchen, sofern nich  rr der entsprechende Liebhaber eEiNne Heirat
anstrebte®.

weıterer Unterschied zwischen Verlobung und Ehe zel sich Falle des Ablebens
der Frau. Stirbt die Tau während der Verlobungszeit, mufß ihre Familie den bereits
bezahlten Brautpreis den Bräutigam zurückgeben. ITritt der Tod aber erst nach der
eigentlichen es  eßung e1in, besteht den Mannn keinerlei Rechtsanspruch auf eıne
solche Rückgabe.
Bevor uns der rage zuwenden, WOTrn denn das Eigentliche des heabschlusses
gegenüber der Verlobung besteht, sejen noch zwel emerkungen eingefügt Al wird
Von den meisten afrikanischen Bevölkerungsgruppen eıne voreheliche Enthaltsamkeit
-  er gefordert; doch gibt darin Ausnahmen. So verlangten etwa die Wa-Tussi
uanda, die Braut als Jungfrau in die Ehe geht Doach erlaubten 61e ihren en,
mit den Frauen und 1öchtern der hörigen Ba-Hu: geschlechtliche Beziehungen unter-
halten? Bei den Ba-Yaka SÖstlich des wango herrschte die Sitte, Lalg das Mädchen
einerseılts jungfräulich die Ehe gehen sollte, andererseits aber der junge Mann
ädchen kurz VOT dem endgültigen Eheabschluß ewaltsam deflorieren mußte. Mit
dieser Raubehe kam Vf als Leiter e1nes Katechumenates noch cselbst Konflikt,
indem getaufte Ba-Yaka-Mädchen Urz VOTr der anberaumten Eheschließung ihren
legalen Verlobten entführt und gewaltsam defloriert wurden.
Line zwelıte Bemerkung ist die, dieser urzen Darstellung weniger auf die
spezifischen Unterschiede als elmehr auf erkennbar Gemeinsame der Vielfalt
der Kulturformen ingegangen werden Die islamische Ehe
voliständig außer Betracht.

Heirat
Beim Ehekonsens mMUsSSsSen  \a z7wel Arten unterschieden werden, der Konsens der Familie
und der Konsens der Ehepartner. In der +raditionellen Gesellschaft 1  uv“  A  VT der Konsens
der Familie bzw. 1ppe das ustandekommen einer Ehe absolut notwendig. Binet
nımmt zZu dieser Einflußnahme der Sippe folgendermaßen Stellung: „Diese Inter-
vention eines Kollektivs 1st vollkommen logisch einer Kultur, 1  A  '  VO das wesentliche
Element die Verwandtschaftsgruppe und nich  r das Individuum darstellt S09 wWwIe auch
bei königlichen Heiraten Europa die eheliche Verbindung die augenblicklich etrof-
fenen Individuen übersteigt; 661e geht die ganze ruppe an, ihre lebenden vVverstor-
enen und noch zZzu gebärenden Mitglieder”8.
Was den Konsens der Kontrahenten betrifft, wird 4 e die
‚echtliche Notwendigkeit eınes  a solchen traditionellen Eherecht nicht nachgewiesen
werden der Praxis wird jedoch die jungen Leute mit dem artner ihrer

und ‚us  ung verheiraten, m  s eın gede  es Fheleben B-  er zu gefährden.

Ö Vorbichler, Hochzeitsgebräuche bei den Süd-Balese, Wiener Völkerkundliche Miıt-
7 Thiel c 310

teilungen, VL (1958) 1, Nr. 1: 30
Binet, Le mariage enl Afrique Olire. Paris 1959, 31.
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machen. Werden aus noch nicht durch Verlobung geregelten Verhältnissen Kinder 
geboren, so gehören diese von vornherein zur Sippe der Mutter. In der Vergangenheit 
wurden auch Kinder aus solchen „ wilden" Verhältnissen willkommen geheißen, weil 
sie zur Stärkung der jeweiligen Sippe und ihrer wirtschaftlichen und sozialen Mächtig­
keit beitrugen. Freilich wurde der Kindesvater, soweit er bekannt war, zur Heirat bzw. 
zu entsprechenden Abgeltungsleistungen angehalten. Bei den Balese gab es sogar einen 
fruchtbarkeitsfördemden Brauch, wonach zu einer gewissen Zeit des Jahres die noch 
nicht verheirateten puberen Mädchen unter der Führung der Häuptlingstochter einen 
„Liebesaus.ßug11 veranstalteten. Bei dieser mit Tanz und Festlichkeit verbundenen 
Gelegenheit konnte jeder gegen Geschenke mit diesen Mädchen geschlechtlich ver­
kehren. Etwaige aus diesen Verbindungen resultierende Kinder gehörten ebenfalls in 
die Sippe der Mädchen, sofern nicht der entsprechende Liebhaber eine Heirat 
anstrebte6• 

Ein weiterer Unterschied zwischen Verlobung und Ehe zeigt sich im Falle des Ablebens 
der Frau. Stirbt die Frau während der Verlobungszeit, muß ihre Familie den bereits 
bezahlten Brautpreis an den Bräutigam zurückgeben. Tritt der Tod aber erst nadt der 
eigentlidten Eheschließung ein, besteht für den Mann keinerlei Redttsanspruch auf eine 
soldte Rückgabe. 
Bevor wir uns nun der Frage zuwenden, worin denn das Eigentlidte des Eheabschlusses 
gegenüber der Verlobung besteht, seien nodt zwei Bemerkungen eingefügt: zwar wird 
von den meisten afrikanisdten Bevölkerungsgruppen eine voreheliche Enthaltsamkeit 
nicht gefordert; dodt gibt es darin Ausnahmen. So verlangten etwa die Wa-Tussi in 
Ruanda, daß die Braut als Jungfrau in die Ehe geht. Doch erlaubten sie ihren Söhnen, 
mit den Frauen und Töchtern der hörigen Ba-Hutu geschlechtlidte Beziehungen zu unter­
halten 1. Bei den Ba-Yaka östlich des Kwango herrschte die Sitte, daß das Mädchen 
einerseits jungfräulich in die Ehe gehen sollte, andererseits aber der junge Mann das 
Mädchen kurz vor dem endgültigen Eheabschluß gewaltsam deflorieren mußte. Mit 
dieser Art Raubehe kam Vf. als Leiter eines Katechumenates nodt selbst in Konflikt, 
indem getaufte Ba-Y aka-Mädchen kurz vor der anberaumten Eheschließung von ihren 
legalen Verlobten entführt und gewaltsam defloriert wurden. 
Eine zweite Bemerkung ist die, daß in dieser kurzen Darstellung weniger auf die 
spezifisdten Unterschiede als vielmehr auf das erkennbar Gemeinsame in der Vielfalt 
der Kulturformen Afrikas eingegangen werden kann. Die islamisdte Ehe bleibt dabei 
vollständig außer Betradtt. 

Heirat 

Beim Ehekonsens müssen zwei Arten unterschieden werden, der Konsens der Familie 
und der Konsens der Ehepartner. In der traditionellen Gesellsdtaft war der Konsens 
der Familie bzw. Sippe für das Zustandekommen einer Ehe absolut notwendig. Binet 
nimmt zu dieser Einflußnahme der Sippe folgendermaßen Stellung: ,,Diese Inter­
vention eines Kollektivs ist vollkommen logisch in einer Kultur, wo das wesentliche 
Element die Verwandtschaftsgruppe und nicht das Individuum darstellt. So wie audt 
bei königlichen Heiraten in Europa die ehelidte Verbindung die augenblicklidt betrof­
fenen Individuen übersteigt; sie geht die ganze Gruppe an, ihre lebenden verstor­
benen und noch zu gebärenden Mitglieder"8• 

Was den Konsens der Kontrahenten betrifft, so wird man sagen müssen, daß die 
redttlidte Notwendigkeit eines solchen im traditionellen Eheredtt nidtt nadtgewiesen 
werden kann. In der Praxis wird man jedodt die jungen Leute mit dem Partner ihrer 
Wahl und Zustimmung verheiraten, um ein gedeihliches Eheleben nicht zu gefährden. 

6 A. Vorbichler, Hochzeitsgebräuche bei den Süd-Balese, in: Wiener Völkerkundliche Mit­
teilungen, VI. Jg. (1958) NF. Bd. 1, Nr. 1-4, 30 f. 

7 Thiel a. a. 0. 310. 8 ]. Binet, Le mariage en Afrique noire. Paris 1959, 31. 
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Ebenso konnte s auch den traditionellen ulturen vorkommen, laf die ungen
R  te SCgen den Willen ihrer Sippen sich ZUu einem ehelichen Leben zusammentaten
und diese letzteren nachhinein doch ihr Ja und Amen dazu sagten.
Grundsätzlich War clie Heirat innerhalb der ıppe verboten. Dabei spielte der Trad
eser Sippen- oder Clanverwandtschaft keine Rolle Dieses Sippeninzestverbot $  &61 -
streckt sich oft auf alle, die sich nach ihrer Überlieferung S einem gemeiınsamen
hnen herleiten. Der Grund diese Ehehindernisse ist cicher nıich:  er die
Vermeidung der cht im europäischen Sinn?. Vielmehr liegt hier immer Clie Vor-
stellung der unilinearen Verwandtschaftsgruppe zugrunde, die die Verwandtschaft Ja
LUr der einen *  inie,  2 entweder der Vater- oder der Mutltterlinie, zählt, nıe beiden
zugleich In der Ehe begegnen sich Zzwel nicht miteinander verwandte L;  imjen, nicht aber
7WEe1 nicht miteinander blutsverwandte Mitglieder einer 1ppe. Dieser gesamte Vor-
stellungskomplex ist allem wirtschaftlich begründet, da cie unilineare Sippe
HAJNZE, Lebende und Verstorbene umfassend, Besitzerin VO  s Grund und Boden ist.

der Einheitlichkeit des Weltbildes den hier besprochenen und ähnlichen Kulturen
wird aber die wirtschaftliche und SOZ]:  ale Begründung immer auch religiös-magisch
abgestützt. S0 könnte ©5 e{iw: dort, wWOoO die Vorstellung einer Wiedergeburt existiert,
bei Mißachtung der Clan- und Sippenexogamieregeln vorkommen, Man eines seiner
verstorbenen Sippenmitglieder ehelicht. Te kam durch die geschichtlichen
Wechselfälle auch zu UÜberschichtungen von matrilinearen und patrilinearen Systemen,
was ZU verschiedenen Mischformen und auch ZU einem gewilssen Überspringen Von der
einen anderen Ordnung besonders Nottfällen führtel? Fine Ehebeschränkung
liegt der afrikanischen Gesellschaft auch dem Sinne VOorL, eiw.: clie Mitglieder
der Önigs- oder Häuptlingssippen ihre Ehepartner wiederum LUr ZAUS der entspre-
chenden aristokratischen Schicht einer anderen Sippenzugehörigkeit wählen konnten.
Der Ehebeschränkung durch die Sippenexogamie steht eiıne pezielle Form bevorzugter
Heirat gegenüber, die SOß. Kreuz-Vettern-Basen-Heirat, die darin besteht, ein Sohn
die Tochter des leiblichen Bruders Mutter heiratet. Eine solche endogame Ehe
ıunter nach Auffassung Blutsverwandten hat vielfach den 5  inn, zZzu verhindern,

das Sippenerbe nach außen vVer‘ wird. Es Sibt in auch das
Levirat, dem eine Witwe einen ahen männlichen Verwandten ihres verstorbenen
Mannes heiratet, elchem Faille kein zweiter Brautpreis S seıten der Familie des
Mannes Zzu entrichten 1st. Sororat Afrika zweierlei bedeuten entweder S der
Mann ZzZu Lebzeiten Tau auch deren Schwester heiraten kann; besitzt etwa
bei den Mamvu der Ehemann von vornherein eheliches Recht gegenüber den
jüngeren Schwestern Frau, A}  an dieses Recht nich:  e. celbst in spruch
nımmt; oder das Recht des S5ororats beschränkt sich darauf, daß der Mann nach dem
Ableben Frau deren Schwester heiraten kann
Den angeführten Beschränkungen der erWi steht cdie Freiheit des Man-
n gegenüber, ele Frauen zZu heiraten, wıe Einvernehmen mit den
betroffenen 1ıppen und Übereinstimmung mıit seinen schaftlichen Verhältnissen

Hier muß igegen Opoku werden, laf der traditionellen afrikanischen
eine weitere Tau eher einen wirtschaftlichen Gewinn als eine

darstelle12. Das betri£ft sowochl die adurch ermöglichte größere Fruchtbarkeit der
Jew:  eiligen ıppe auch die dadurch mögliche Urbarmachung und Bestellung VvVon mehr
Ackerland. Dies cel jedoch VOTraus, zuerst von seiten des Mannes der jeweilige
Brautpreis die Familien seiner Frauen abgegolten sel, und dies ıst nicht immer
innerhalb der wirtschaftlichen Möglichkeiten jedes Mannes bzw. Groß£familie.
Aus europäischer Sicht cscheint hier der Polygamie eine e  seitige EevOorzugung des
Mannes ın Erscheinung eien. Hier muß jed auf e1ine Gitte hingewiesen werden,

9apcCEH  gl. A ILOpoku d, 13. Vgl Vorbichler, Familie, 17 f; dort weitere Literatur.
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Ebenso konnte es auch in den traditionellen Kulturen vorkommen, daß die jungen 
Leute gegen den Willen ihrer Sippen sich zu einem ehelichen Leben zusammentaten 
und diese letzteren im nachhinein doch ihr Ja und Amen dazu sagten. 
Grundsätzlich war die Heirat innerhalb der Sippe verboten. Dabei spielte der Grad 
dieser Sippen- oder Clanverwandtschaft keine Rolle. Dieses Sippeninzestverbot er­
streckt sich oft auf alle, die sich nach ihrer Oberlieferung von einem gemeinsamen 
Ahnen (Ahnin) herleiten. Der Grund für diese Art Ehehindernisse ist sicher nicht die 
Vermeidung der Inzucht im europäischen Sinn9• Vielmehr liegt hier immer die Vor­
stellung der unilinearen Verwandtschaftsgruppe zugrunde, die die Verwandtschaft ja 
nur in der einen Linie, entweder der Vater- oder der Mutterlinie, zählt, nie in beiden 
zugleich. In der Ehe begegnen sich zwei nicht miteinander verwandte Linien, nicht aber 
zwei nicht miteinander blutsverwandte Mitglieder einer Sippe. Dieser gesamte Vor­
stellungskomplex ist vor allem wirtschaftlich begründet, da die unilineare Sippe als 
ganze, Lebende und Verstorbene umfassend, Besitzerin von Grund und Boden ist. 
Bei der Einheitlichkeit des Weltbildes in den hier besprochenen und ähnlichen Kulturen 
wird aber die wirtschaftliche und soziale Begründung immer auch religiös-magisch 
abgestützt. So könnte es etwa dort, wo die Vorstellung einer Wiedergeburt existiert, 
bei Mißachtung der dan- und Sippenexogamieregeln vorkommen, daß man eines seiner 
verstorbenen Sippenmitglieder ehelicht. freilich kam es durch die geschichtlichen 
Wechselfälle auch zu Oberschichtungen von matrilinearen und patrilinearen Systemen, 
was zu verschiedenen Mischformen und auch zu einem gewissen überspringen von der 
einen zur anderen Ordnung besonders in Notfällen führte10• Eine Ehebeschränkung 
liegt in der afrikanischen Gesellschaft auch in dem Sinne vor, daß etwa die Mitglieder 
der Königs- oder Häuptlingssippen ihre Ehepartner wiederum nur aus der entspre­
chenden aristokratischen Schicht einer anderen Sippenzugehörigkeit wählen konnten. 
Der Ehebeschränkung durch die Sippenexogamie steht eine spezielle Form bevorzugter 
Heirat gegenüber, die sog. Kreuz-Vettern-Basen-Heirat, die darin besteht, daß ein Sohn 
die Tochter des leiblichen Bruders seiner Mutter heiratet. Eine solche endogame Ehe 
unter nach unserer Auffassung Blutsverwandten hat vielfach den Sinn, zu verhindern, 
daß das Sippenerbe nach außen hin verstreut wird. Es gibt in Afrika auch das 
Levirat, in dem eine Witwe einen nahen männlichen Verwandten ihres verstorbenen 
Mannes heiratet, in welchem Falle kein zweiter Brautpreis von seiten der Familie des 
Mannes zu entrichten ist. Sororat kann in Afrika zweierlei bedeuten: entweder daß der 
Mann zu Lebzeiten seiner Frau auch deren Schwester heiraten kann; so besitzt etwa 
bei den Mamvu der Ehemann von vornherein ein eheliches Recht gegenüber den 
jüngeren Schwestern seiner Frau, selbst wenn er dieses Recht nicht selbst in Anspruch 
nimmt; oder das Recht des Sororats beschränkt sich darauf, daß der Mann nach dem 
Ableben seiner Frau deren Schwester heiraten kann. 
Den angeführten Beschränkungen in der Partnerwahl steht die Freiheit des Man­
nes gegenüber, so viele Frauen zu heiraten, wie er es im Einvernehmen mit den 
betroffenen Sippen und in Obereinstimmung mit seinen wirtschaftlichen Verhältnissen 
kann. Hier muß entgegen Opoku gesagt werden, daß in der traditionellen afrikanischen 
Gesellschaft eine weitere Frau eher einen wirtschaftlichen Gewinn als eine Belastung 
darstelle11• Das betrifft sowohl die dadurch ermöglichte größere Fruchtbarkeit der 
jeweiligen Sippe als auch die dadurch mögliche Urbarmachung und Bestellung von mehr 
Ackerland. Dies setzt jedoch voraus, daß zuerst von seiten des Mannes der jeweilige 
Brautpreis an die Familien seiner Frauen abgegolten sei, und dies ist nicht immer 
innerhalb der wirtschaftlichen Möglichkeiten jedes Mannes bzw. seiner Großfamilie. 
Aus europäischer Sicht scheint hier in der Polygamie eine einseitige Bevorzugung des 
Mannes in Erscheinung zu treten. Hier mu.8 jedoch auf eine Sitte hingewiesen werden, 

9 Dagegen: Opoku a. a. 0. 13. 10 Vgl. Vorbichler, Familie, 119 f; dort weitere Literatur. 
11 Vgl. Anm. 9. 
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die bei verschiedenen Stämmen Afrikas als „Frauenheirat“ bekannt 15  s  +12 E  ine SO
Ehe zwischen ZWeı Frauen ermöglicht PCS derjenigen Frau, die die Rolle des Mannes
einnummt, Nachkommen ihre ıppe 1Ns en ZU rufen, dem 61€e der angetrau-
ten TAau ännliche Zeugungsgehilfen zuführt oder auch £tre;  1e der Liebhaber
gestattet. hHese ännlichen Zeugungsgehilfen können jedoch keinerlei Recht auf die

ihnen Kinder Anspruch nehmen. Wo ese Gitte existiert, hat eine
{e) TAau auch die öglichkeit, mehrere Frauen ZUu heiraten und von ihnen allen
Kinder zZu bekommen. Wenn diese Gitte auch eher eine Ausnahme, aber immerhin eine
rechtlich anerkannte, darstellt, hebt Gc1e die Wertschätzung der Ehe
scher Sicht S Licht auch 1n der polygamen Ehe wird die TauU gerade der ihr allein
eigenen Wertigkeit geschätzt, nämlich ruchtbar seiın Zu onnen  .. für die Sippe, VMas der
Mannn nicht kann Den Reichtum einer ıppe und ZWarTt Sinne eines Lebens-
reichtums auf allen Ebenen bilden ihre Frauen. Das zeigte S|Yil etiw: auch der
unterschiedlichen Behandlung der en und Mädchen Schulinternate Zeiten
schwieriger Ernährungslage: während die ersorgung der Knaben £asct Lasten
der Miss  1071 fiel, erlitt die ersorgung der Mädchen VOomn seiten ihres Dorfes fast eıine
FEinbuße ware  ‚A auch vollkommen unafrikanisch geurteilt, würde meLn!  Lp die
Frauen einer polygynen Famiilie würden gegenüber der Tau ıner IM!  I1 Ehe
Minderwertigkeitskomplexe empfinden. Was allerdings solchen Verhältnissen kaum
vermeidbar ist, sind gefühlsmäßige evorzugungen der einen gegenüber den anderen
Frauen durch den Ehemann, wWas Z.Uu Eifersüchteleien auf seiten der Frauen führen kann.
echtlich behält die T5 Tau iıimmer gewisse Senioritätsrechte gegenüber den Nach-
geheirateten.
Obwohl die Polygynie fest der afrikanischen Tradition verwurzelt ist, gibt ©5
doch einen rauch, der bei den Bantuvölkern 1 Kwango-Kwilu-Gebiet Zaire bei
verschiedenen Ethnien einwandfrei nachgewiesen ist handelt S: E einen Blut-
pakt, den manche Eheleute bei den Hochzeitsfeierlichkeiten oder bald danach vollziehen.

einen solchen Austausch ihres Blutes verpflichten sich die beiden Partner
einer I  n Ehe und helichen Ireue. Fine solche Ehe gilt unauflöslich
Man meint, eine solche Verbindung ist, beide eleute einem Tag
sterben werden!?. Unwillkürlich erinnert S]| VE dabei die Verbindung, die
bei manchen Stammen ÖOsten Vomn Zaire vorkommt: Die gemeinsam Beschnittenen

vorliegenden handelt sich ur eger und ygmäen werden derart mit-
einander olidarisch, Gi1e bereit Se1nN muüssen, den anderen Beschneidungs-
bruder nicht 1U) ihr en riskieren, sondern SOg Verbrechen S begehen.

traditionellen Recht ommt dem Brautpreis das Zustandekommen einer Fhe eine
große Bedeutung Er ird vom Bräutigam Dbzw. dessen ıppe der Sippe der Brauftf
gegenüber entrichtet Die Zahlung des Brautpreises ist der letzte wesentliche Teil beim
Abschluß eiıner traditionellen afrikanischen Fhe. Dieser Abschluß kann, je nach den
Stämmen unterschieden, durch die formelle Übergabe der Tau ihren Mann durch
deren 1ppe, durch Tanz und andere Festlichkeiten gekennzeichnet sein14. recht-
lichen Standpunkt aAUuUS sind diese Gebräuche jedoch ohne Bedeutung. z  el gibt eıne
gute Darstellung bezüglich des Brautpreises und G  itzes  : Zusammenhang des
endgültigen Eheabschlusses: „In früherer eit stellte der Brautpreis eiınen Sökonomi-
schen Wert dar. Bei Viehzüchtern bestand er in mehreren ern Aus diesen wurde
aber kein wirtscha  cher Nutzen gCeZOgECN, sondern 61 dienten gewöhnlich einem
Bruder der jungen Frau als Brautpreis Bei den Völkern ohne Großviehaufzucht

12 Krige, Woman-Marriage, with special Reference the Lovedu 1ts5 Significance for
the Definition of Marriage, Africa, Vol LIV (1974), No. 1, 11-—-37.

Hocrzegger d.), Le marlage, la vie et l’education coutumiere chez iverses
thnies de la Province de Bandundıu. Banningville (Congo-Leo) 1965, f: el 210

14 Vorbichler, Hochzeitsgebräuche, Z2, 26—28, 30, e

die bei verschiedenen Stämmen Afrikas als „Frauenheirat" bekannt ist12• Eine solche 
Ehe zwischen zwei Frauen ermöglicht es derjenigen Frau, die die Rolle des Mannes 
einnimmt, Nachkommen für ihre Sippe ins Leben zu rufen, indem sie der ihr angetrau­
ten Frau männliche Zeugungsgehilfen zuführt oder ihr auch freie Wahl der Liebhaber 
gestattet. Diese männlichen Zeugungsgehilfen können jedoch keinerlei Recht auf die 
von ihnen gezeugten Kinder in Anspruch nehmen. Wo diese Sitte existiert, hat eine 
solche Frau auch die Möglichkeit, mehrere Frauen zu heiraten und von ihnen allen 
Kinder zu bekommen. Wenn diese Sitte auch eher eine Ausnahme, aber immerhin eine 
rechtlich anerkannte, darstellt, so hebt sie doch die Wertschätzung der Ehe in afrikani­
scher Sicht ins Licht: auch in der polygamen Ehe wird die Frau gerade in der ihr allein 
eigenen Wertigkeit geschätzt, nämlich fruchtbar sein zu können für die Sippe, was der 
Mann nicht kann. Den Reichtum einer Sippe - und zwar im Sinne eines Lebens­
reichtums auf allen Ebenen - bilden ihre Frauen. Das zeigte sich etwa auch in der 
unterschiedlichen Behandlung der Buben und Mädchen unserer Schulinternate in Zeiten 
schwieriger Ernährungslage: während die Versorgung der Knaben fast ganz zu Lasten 
der Mission fiel, erlitt die Versorgung der Mädchen von seiten ihres Dorfes fast keine 
Einbuße. Es wäre auch vollkommen unafrikanisch geurteilt, würde man meinen, die 
Frauen einer polygynen Familie würden gegenüber der Frau in einer monogamen Ehe 
Minderwertigkeitskomplexe empfinden. Was allerdings in solchen Verhältnissen kaum 
vermeidbar ist, sind gefühlsmäßige Bevorzugungen der einen gegenüber den anderen 
Frauen durch den Ehemann, was zu Eifersüchteleien auf seiten der Frauen führen kann. 
Rechtlich behält die erste Frau immer gewisse Senioritätsrechte . gegenüber den Nach­
geheirateten. 
Obwohl die Polygynie fest in der afrikanischen Tradition verwurzelt ist, so gibt es 
doch einen Brauch, der bei den Bantuvölkern im Kwango-Kwilu-Gebiet in Zaire bei 
verschiedenen Ethnien einwandfrei nachgewiesen ist: es handelt sich um einen Blut­
pakt, den manche Eheleute bei den Hochzeitsfeierlichkeiten oder bald danach vollziehen. 
Durch einen solchen Austausch ihres Blutes verpflichten sich die beiden Partner zu 
einer monogamen Ehe und zur ehelichen Treue. Eine solche Ehe gilt als unauflöslich. 
Man meint, daß eine solche Verbindung so eng ist, daß beide Eheleute an einem Tag 
sterben werden13• Unwillkürlich erinnert sich Vf. dabei an die enge Verbindung, die 
bei manchen Stämmen im Osten von Zaire vorkommt: Die gemeinsam Beschnittenen -
im vorliegenden Fall handelt es sich um Neger und Pygmäen - werden derart mit­
einander solidarisch, daß sie sogar bereit sein müssen, für den anderen Beschneidungs­
bruder nicht nur ihr Leben zu riskieren, sondern sogar Verbrechen zu begehen. 

Im traditionellen Recht kommt dem Brautpreis für das Zustandekommen einer Ehe eine 
große Bedeutung zu. Er wird vom Bräutigam bzw. dessen Sippe der Sippe der Braut 
gegenüber entrichtet. Die Zahlung des Brautpreises ist der letzte wesentliche Teil beim 
Abschluß einer traditionellen afrikanischen Ehe. Dieser Abschluß kann, je nach den 
Stämmen unterschieden, durch die formelle Obergabe der Frau an ihren Mann durch 
deren Sippe, durch Tanz und andere Festlichkeiten gekennzeichnet sein14; vom recht­
lichen Standpunkt aus sind diese Gebräuche jedoch ohne Bedeutung. J. Thiel gibt eine 
gute Darstellung bezüglich des Brautpreises und seines Sitzes im Zusammenhang des 
endgültigen Eheabschlusses: ,,In früherer Zeit stellte der Brautpreis gar keinen ökonomi­
schen Wert dar. Bei Viehzüchtern bestand er in mehreren Rindern. Aus diesen wurde 
aber kein wirtsdi.aftlicher Nutzen gezogen, sondern sie dienten gewöhnlid,. einem 
Bruder der jungen Frau als Brautpreis . . . Bei den Völkern ohne Großviehaufzudi.t 

11 E. ]. Krige, Woman-Marriage, with special Reference to the Lovedu - its Significance for 
the Definition of Marriage, in: Africa, Vol. XLIV (1974), No. 1, 11-37. 

18 H. Hochegger (Ed.), Le mariage, la vie familiale et l'education coutumiere chez diverse:; 
ethnies de la Province de Bandundu. Banningville (Congo-Uo) 1965, 91 f; Thiel a. a. O. 310. 

H Vorbid:ler, Hochzeitsgebräuche, 22, 26-28, 30, 32. 
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dienten Kupferringe, Eisenstäbe, enspitzen, Äxte, Kaurimuscheln und alkoholische
Getränke Brautpreis Die wildbeuterischen Pygmäen endli: üben cCie Tausch-
ehe ibt ruppe eiratsfähiges Mädchen ab er zZu gegebener Zeit
der ruppe des Mannes e1nNn heiratsfähiges Gewöhnlich wird der
Brautpreis nich:  er auf sondern Raten bezahlt Die egung des ollen
Brautpreises sich auf Jahre hinziehen 5So oft des Brautpreises
gehändigt und oft geboren wird finden bestimmte Zeremonien und eler-
lichkeiten statt, die die ehelichen Bande schließen Kommt noch dazu, die
Tau £friedliebend und arbeitsam ist, geben die testen nicht eicht Einverständnis
ZUX Scheidung Man könnte diese Ehe fast unauflöslich betrachten Eine alte
Yansi-Frau klagte über den Tod ihres atten ‚Jetzt bin ich allein, ich habe
einen Mann mehr Wenn ich abends von der Pflanzung komme, steht das Haus leer,

Er Ist Z  er mehr ist andereer wartet B-  . mehr dort mich begrüßen
orf 5CeHANSCIN und hat mich allein gelassen‘ //15

esem Zusammenhang auch C Sprichwort der Ba-Lonso-Ba-Yaka angeführt,
das e1NEN. Alten den Mund gelegt wird dem Tau weggestorben ist und der
1U allein zurückgeblieben „Der Perlhahn hält Totenklage — Erdnußfe)

Ehescheidung
Was die Ehescheidung betrifft SO ist diese wiederum Einvernehmen der beiden
betroffenen ıppen abhängig Denn an und cich verheiratet man sich auch
a auf Lebenszeit Wenn a u55 der Ehe keine Kinder hervorgegangen sind muß@ der
Brautpreis al die Familie des Mannes zurückgezahlt werden, sofern nicht dem Mann
die Schuld an dem Zustandekommen der Scheidung zugeschrieben wird Gründe, die

Motiv Scheidung angeführt werden, sind etw. Unfruchtbarkeit se1t
der Frau, w Impotenz VvVon seıten des Mannes;: wiederholter FEhebruch der Frau;
schlechte Behandlung der Frau S seiten des Mannes; schwere ansteckende
Krankheit, die das eheliche Zusammenleben unmöglich macht das Davonlaufen der
Frau; das Nichterfüllen der Unterhaltspflicht von €e1 des Mannes; Hexerei
Schaden des Ehepartners oder dessen ıppe
Bei der rennung der Ehe cteht edem der beiden das iı die Ehe Mitgebrachte
und das Dazuerworbene als sein Eigentum Hier giDt keinen Unterschied
zwischen Mannn und Frau Was die Kinder betrifft, sSo gibt ahmen der
Beziehungen, die zwischen den beiden ıppen bestehen, auch keine besonderen
Schwierigkeiten lösen echtlich gehören die Kinder dem Vater, der ja den Braut-
PIC1IS bezahlt hat 50 Sapen clie Yansi „Sein Brautpreis Kindern
wieder‘‘17 hes auch den daß der Mann clie Schuld der Scheidung
tragt Bis un  > Alter eieben bleiben die Knaben und zu zwölf
die Mädchen der ges  edenen Mutter anvertraut Dann ZI1€.  hen zu ihrem Vater
Außerdem sind die Kinder 111 Kontext der ıppe gut aufgehoben

der afrikanischen Vergangenheit verlangte der Mangel aln Produktionsmitteln
moderner die kollektive arıta) der ıppe In diesem Zusamm WaT auch
die on der Ehe vollkommen 1 den Rahmen der Großfamilie eingesSpannt, und
dies sowohl IMN Wohle der Gemeinschaft als auch des einzelnen. Hes gilt für
Teile Afrikas, Dereits erwähnt auch heute noch und wird sich wohl B-  en
rasch ändern Mit dem Aufkommen der Geldwirtschaft die Notwendigkeit z
solchen Sippensolidarität nicht mehr einsichtig!® Weiterhin begünstigte der UÜber-

VO  5 selbstgenügsamen GSubsistenzwirtschaft Exportwirtschaft das

15 Thiel a. 310
or  er, ymbolisches der Balonso-Bayaka, Belg. Kongo, 1l Kongo-Overzee,

Vol X X11 (1956) 190,
L7 Thiel a 310 Vorbidchler, Familie,

1  (}

dienten Kupferringe, Eisenstäbe, Lanzenspitzen, Äxte, Kaurimuscheln und alkoholische 
Getränke als Brautpreis ••. Die wildbeuterischen Pygmäen endlich üben die Tausch­
ehe. Gibt eine Gruppe ein heiratsfähiges Mädchen ab, erhält sie zu gegebener Zeit von 
der Gruppe des Mannes ein heiratsfähiges Mädchen zurück. Gewöhnlich wird der 
Brautpreis nicht auf einmal, sondern in Raten bezahlt . . • Die Erlegung des vollen 
Brautpreises kann sich auf Jahre hinziehen ... So oft ein Teil des Brautpreises aus­
gehändigt und so oft ein Kind geboren wird, finden bestimmte Zeremonien und Feier­
lichkeiten statt, die die ehelichen Bande enger schließen ••. Kommt noch dazu, da.8 die 
Frau friedliebend und arbeitsam ist, so geben die Ältesten nicht leicht ihr Einverständnis 
zur Scheidung. Man könnte diese Ehe fast als unauflöslich betrachten • . . Eine alte 
Yansi-Frau klagte einmal über den Tod ihres Gatten: ,Jetzt bin ich allein, ich habe 
keinen Mann mehr. Wenn ich abends von der Pflanzung komme, steht das Haus leer, 
er wartet nicht mehr dort, um mich zu begrüßen ... Er ist nicht mehr, er ist ins andere 
Dorf gegangen und hat mich allein gelassen' " 15• 

In diesem Zusammenhang sei auch ein Sprichwort der Ba-Lonso-Ba-Yaka angeführt, 
das einem Alten in den Mund gelegt wird, dem seine Frau weggestorben ist und der 
nun allein zurückgeblieben ist: ,,Der Perlhahn hält Totenklage im Erdnußfeld"16• 

Ehescheidung 

Was die Ehescheidung betrifft, so ist diese wiederum vom Einvernehmen der beiden 
betroffenen Sippen abhängig. Denn an und für sich verheiratet man sich auch in 
Afrika auf Lebenszeit. Wenn aus der Ehe keine Kinder hervorgegangen sind, muß der 
Brautpreis an die Familie des Mannes zurückgezahlt werden, sofern nicht dem Mann 
die Schuld an dem Zustandekommen der Scheidung zugeschrieben wird. Gründe, die 
als Motiv für eine Scheidung angeführt werden, sind etwa: Unfruchtbarkeit vonseiten 
der Frau, sowie Impotenz von seiten des Mannes; wiederholter Ehebruch der Frau; 
schlechte Behandlung der Frau von seiten des Mannes; eine schwere ansteckende 
Krankheit, die das eheliche Zusammenleben unmöglich macht; das Davonlaufen der 
Frau; das Nichterfüllen der Unterhaltspflicht von seiten des Mannes; Hexerei zum 
Schaden des Ehepartners oder dessen Sippe. 
Bei der Trennung der Ehe steht jedem der beiden Partner das in die Ehe Mitgebrachte 
und das Dazuerworbene als sein Eigentum zu. Hier gibt es keinen Unterschied 
zwischen Mann und Frau. Was die Kinder betrifft, so gibt es im Rahmen (!er 
-Beziehungen, die zwischen den beiden Sippen bestehen, auch keine besonderen 
Sdtwierigkeiten zu lösen. Redttlidt gehören die Kinder dem Vater, der ja den Braut­
preis bezahlt hat. So sagen die Y ansi: ,,Sein Brautpreis kehrt ihm in seinen Kindern 
wieder"17• Dies gilt auch für den Fall, da.8 der Mann die Schuld an der Sdteidung 
trägt. Bis zum Alter von sieben Jahren bleiben die Knaben und bis zu zwölf Jahren 
die Mäddten der gesdüedenen Mutter anvertraut. Dann ziehen sie zu ihrem Vater. 
Außerdem sind die Kinder im Kontext der Sippe immer gut aufgehoben. 
In der afrikanisdten Vergangenheit verlangte der Mangel an Produktionsmitteln 
moderner Art die kollektive Solidarität der Sippe. In diesem Zusammenhang war audt 
die Funktion der Ehe vollkommen in den Rahmen der Großfamilie eingespannt, und 
dies sowohl zum Wohle der Gemeinschaft als auch des einzelnen. Dies gilt für weite 
Teile Afrikas, wie bereits erwähnt, auch heute noch und wird sich wohl nicht allzu 
rasch ändern. Mit dem Aufkommen der Geldwirtschaft ist die Notwendigkeit einer 
solchen Sippensolidarität nicht mehr so einsichtig18• Weiterhin begünstigte der Ober­
gang von einer selbstgenügsamen Subsistenzwirtsdtaft zu einer Exportwirtsdtaft das 

15 Thiel a. a. 0. 310 f. 
11 A. Vorbichler, Symbolisches Denken der Balonso-Bayaka, Belg. Kongo, in: Kongo-Overzee, 

Vol. XXII (1956) 190. 
17 Thiel a. a. 0. 310. 18 Vorbidiler, Familie, 130. 
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stärkere Hervortreten der Kernfamilie und des Individuums. hes gilt besonders für
Verhältnisse den Städten, NJ die ungen Leute industriellen Betrieben, vielleicht

fern von ihrem Heimatdorf, eld verdienen und die rechtlichen Bande der Sippe
und die Beschränkung in der des Ehepartners sehr drückend empfinden.
Zu diesen wirtschaftlichen Faktoren kommt dann noch das Beispiel der Europäer SOWIEe
das Bekanntwerden des europäischen Familienrechtes, der Einfl: der cschulischen Aus-
bildung und der christlichen Religion. Man sollte jedoch nicht meinen, die Afrikaner
das europäische Familienrecht grundsätzlich mıit großer Begeisterung übernommen hät-
ten. Durch die westliche Erziehung wurde Jar eine ZLEeUue Wertsicht gegenüber der
Tradition eingeführt, wobei besonders individualistisches Vollkommenheitsideal
späthumanistischer rägung Vordergrund stand, das die gebildeten und halb-
gebildeten Afrikaner den Zustand e1ines psychologischen Gespaltenseins und einer
geistigen Unsicherheit hineintriebi? esem Zusammenhang werden auch Ehen
zwischen Zwel Jungen Leuten ohne Rücksicht auf die Großfamilie geschlossen, der
Brautpreis verliert Bedeutung USW.

Kirchliche Fhen
Von ceiten der Mission wurden allerdings eıne kirchlichen Ehen geschlossen, bevor
nicht sämtliche Eheanbahnungsschritte einschließlich der vollen Abgeltung des Braut-
preises getätigt worden WAaren. Was jedoch die polygyne Ehe betrif££t, konnten die
christlichen Missionare besonders auf katholischer Deite, gebunden durch entsprechende
Gesetze, diese B-  . akzeptieren. Go v  W  Jaren polygame Taufbewerber, die nach echt und
Gitte mıiıt Zwel oder drei Frauen verheiratet aren, BeEZWUNgECEN, alle bis auf die erste
entlassen. die zuerst geheiratete Frau nicht mehr Leben W: konnte 1d)
sich die aus den übrigen aussuchen, mit der TNanl i liebsten zusammenleben wollte.
Unschwer wird hier ei1ne soziale Härte sichtbar, die objektiv kaum rechtfertigen 15t.
Man muß wohl Eugene Hillmann zustimmen „Ebenso hat das römische echt
cowohl die Merkmale der Unauflöslichkeit der Ehe wıe der Einehe geliefert als atıch die
verschiedenen Normen ZUrr Bestimmung der Gültigkeit christlicher Ehen“20 Bei den
Germanen dagegen war die Ehe zunächst eın Vertrag zwischen Z7wel tämmen oder
erweiterten Familiengruppen und icht SO csehr eın Vertrag zwischen den bDeiden
Kontrahenten?!. 1A11 gerade der Zeit der CGermanenmission sehr weiıt dachte,
zeigen folgende Erklärungen einem Brief des Papstes Gregor IT Bonifacius:
57° Wenn eine Tau durch Krankheit nich!  Pn fähig ist, dem Mannn die Wahrnehmung
seiner ehelichen Rechte gestatten, SO ist 25 amn besten, Ven] ihr fernbleibt und
Enthaltsamkeit übt. Da dies aber u  9 M.  anner  . VvVon hohen Idealen halten können, 1st die
beste Ösung, der Mannn unfähig ist, Enthaltsamkeit ben, N eine Ehe
schließt. Dennoch sollte e weiterhin die kranke TAaU unterstutzen .”22. In der eit
nach dem zweiten eltkrieg zeigten sich dieser nNsich! die evangelischen Miss  10-

Gebiet des Kwango-Kwilu vermutlich pastoral vernünftiger. Sie gestatteten
nämlich dem polygynen heidnischen emann, auch nach der Taufe mıt seinen recht-
mäßig geheirateten Frauen zusammenzubleiben. Allerdings verlangten G1e VOINN den
unverheirateten jungen Christen, ‚  z eıne MONOZAME Ehe einzugehen.
Es zeigte sich schon während der späteren Kolonialzeit und besonders nach dem
Unabhängigwerden der afrikanischen Staaten, das traditionelle Recht der ıppe
durchaus D- überwunden ist. Man vermischt die ege des ...  europäis:  chen Ehe-
rechts muit enen des traditionellen. So verheiraten 61 unge Mädchen e[w: zunächst
nach europäischem Recht, ohne die Zustimmung ihrer Familie, die c1e sich B-  P

19 Vorbichler, Fetischismus und Hexerei, in Kongo-Overzee, Vol. MI (1957) 37
x‚ Hillmann, Die Entwicklung stlicher Ehestrukturen. ..  ün Concilium, Jg. (1970)} eft 5,

S10,  Hillmann 316 ıEilmanın 316.

stärkere Hervortreten der Kernfamilie und des Individuums. Dies gilt besonders für 
die Verhältnisse in den Städten, wo die jungen Leute in industriellen Betrieben, vielleicht 
fern von ihrem Heimatdorf, ihr Geld verdienen und die rechtlichen Bande der Sippe 
und die Beschränkung in der Wahl des Ehepartners als sehr drückend empfinden. 
Zu diesen wirtschaftlichen Faktoren kommt dann noch das Beispiel der Europäer sowie 
das Bekanntwerden des europäischen Familienrechtes, der Einfluß der schulischen Aus­
bildung und der christlichen Religion. Man sollte jedoch nicht meinen, daß die Afrikaner 
das europäische Familienrecht grundsätzlich mit großer Begeisterung übernommen hät­
ten. Durch die westliche Erziehung wurde zwar eine neue Wertsicht gegenüber der 
Tradition eingeführt, wobei besonders ein individualistisches Vollkommenheitsideal 
späthumanistischer Prägung im Vordergrund stand, das die gebildeten und halb­
gebildeten Afrikaner in den Zustand eines psychologischen Gespaltenseins und einer 
geistigen Unsicherheit hineintrieb19• In diesem Zusammenhang werden nun auch Ehen 
zwischen zwei jungen Leuten ohne Rücksicht auf die Großfamilie geschlossen, der 
Brautpreis verliert an Bedeutung usw. 

Kirchliche Ehen 

Von seiten der Mission wurden allerdings keine kirchlichen Ehen geschlossen, bevor 
nicht sämtliche Eheanbahnungsschritte einschließlich der vollen Abgeltung des Braut­
preises getätigt worden waren. Was jedoch die polygyne Ehe betrifft, so konnten die 
christlichen Missionare besonders auf katholischer Seite, gebunden durch entsprechende 
Gesetze, diese nicht akzeptieren. So waren polygame Taufbewerber, die nach Recht und 
Sitte mit zwei oder drei Frauen verheiratet waren, gezwungen, alle bis auf die erste zu 
entlassen. Falls die zuerst geheiratete Frau nicht mehr am Leben war, so konnte man 
sich die aus den übrigen aussuchen, mit der man am liebsten zusammenleben wollte. 
Unschwer wird hier eine soziale Härte sichtbar, die objektiv kaum zu rechtfertigen ist. 
Man muß wohl Eugene Hillmann zustimmen: ,,Ebenso hat das römische Recht ... 
sowohl die Merkmale der Unauflöslichkeit der Ehe wie der Einehe geliefert als auch die 
verschiedenen Normen zur Bestimmung der Gültigkeit christlicher Ehen"20• Bei den 
Germanen dagegen war die Ehe zunächst ein Vertrag zwischen zwei Stämmen oder 
erweiterten Familiengruppen und nicht so sehr ein Vertrag zwischen den beiden 
Kontrahenten21• Daß man gerade in der Zeit der Germanenmission sehr weit dachte, 
zeigen folgende Erklärungen aus einem Brief des Papstes Gregor II. an Bonifadus: 
,, ••. Wenn eine Frau durch Krankheit nicht fähig ist, dem Mann die Wahrnehmung 
seiner ehelichen Rechte zu gestatten, so ist es am besten, wenn er ihr fernbleibt und 
Enthaltsamkeit übt. Da dies aber nur Männer von hohen Idealen halten können, ist die 
beste Lösung, wenn der Mann unfähig ist, Enthaltsamkeit zu üben, daß er eine Ehe 
schließt. Dennoch sollte er weiterhin die kranke Frau unterstützen ... "22• In der Zeit 
nach dem zweiten Weltkrieg zeigten sich in dieser Hinsicht die evangelischen Missio­
nare im Gebiet des Kwango-Kwilu vermutlich als pastoral vernünftiger. Sie gestatteten 
nämlich dem polygynen heidnischen Ehemann, auch nach der Taufe mit seinen recht­
mäßig geheirateten Frauen zusammenzubleiben. Allerdings verlangten sie von den 
unverheirateten jungen Christen, nur eine monogame Ehe einzugehen. 
Es zeigte sich schon während der späteren Kolonialzeit und besonders nach dem 
Unabhängigwerden der afrikanischen Staaten, daß das traditionelle Recht der Sippe 
durchaus nicht überwunden ist. Man vermischt die Regeln des europäischen Ehe­
rechts mit denen des traditionellen. So verheiraten sich junge Mädchen etwa zunächst 
nach europäischem Recht, ohne die Zustimmung ihrer Familie, an die sie sich nicht 

19 A. \lorbichler, Fetischismus und Hexerei, in: Kongo-Overzee, Vol. XXIII (1957) 35-57. 
20 E. Hillmann, Die Entwiddung christlicher Ehestrukturen. in: Concilium, 6. Jg. (1970) Heft 5, 

316. 
11 Hillmann a. a. 0. 316. n Hillmann a. a. O. 316. 
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mehr gebunden fühlen; dann aber verlassen s1e Gatten und gehen eıne
Ehe nach traditionelem Recht mıtf Zustimmung ihrer Familie enin. ähnlicher eise
geschieht cC5, p Afrikaner, die sich Europa etwa ZUmMm Studium en, Zl  L
Europäerinnen ernsthafte Verbindungen eingehen, und auch vorhaben, diese
heiraten, dann aber sich der herrschenden Sippentradition unterwerfen und nach deren
Recht e1nNe einheimische Ehe schließen.
Ebenso zeigt sich das zähe eıterieben der Tradition dem Fortbestehen, ja
Zunehmen der Polygamie der Vergangenheit v ese uUS ründen wirtschaftlicher

und aAUuUsSs Prestige- und Machtrücksichten sSsowie der hohen Kindersterblichkeit
und der notwendigen sehr langen Stillperiode voll berechtigt*® D:  hese rüunde sind Z
auch heute noch maßgebend und werden erst aufhören zZzu existieren, wenn
anzes die Strukturen der modernen Industriegesellschaft integriert sSe1in wird Aller-
dings wird 95 dabei wohl auch die der Prostitution, Ehescheidung, sukzessiver
Polygynie übernehmen. Für eiıne wirklich fruchtbare Missionspastoral scheint
angebracht, zumindest die Fortführung schon vorher geschlossener polygyner Ehen
einer Gesellschaft, der Polygynie das herrschende Kulturideal bis heute zu
tolerieren und nicht unvernünftige Härte ein nichtbegründetes schlechtes Gewis-

und falsches soziales Verhalten zZzu verursachen. el mu{fß freilich die Einehe
christlicher Sicht,n Zeichen der ungeteilten ebe zwischen Christus und

seiner (nicht nach der Sicht des antiken römischen Rechtes) gültige Ziel-
vorstellung aufrechterhalten bleiben.

va  S4 Vorbichler, Die Geburt vVon Einzelkindern und Zwillingen bzw. Drillingen bei den Ba-
humbu (Belg. 0ONng0), W:  1ener erkundliche tteilungen, Ig (1960), 111,
Nr. 64
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mehr gebunden fühlen; dann aber verlassen sie ihren Gatten und gehen eine neue 
Ehe nach traditionellem Recht mit Zustimmung ihrer Familie ein. In ähnlicher Weise 
geschieht es, daß Afrikaner, die sich in Europa etwa zum Studium aufhalten, mit 
Europäerinnen ernsthafte Verbindungen eingehen, und auch vorhaben, diese zu 
heiraten, dann aber sich der herrschenden Sippentradition unterwerfen und nach deren 
Recht eine einheimische Ehe sc:hließen. 
Ebenso zeigt sich das zähe Weiterleben der Tradition in dem Fortbestehen, ja sogar 
Zunehmen der Polygamie. In der Vergangenheit war diese aus Gründen wirtschaftlicher 
Art und aus Prestige- und Machtrücksichten sowie wegen der hohen Kindersterblichkeit 
und der notwendigen sehr langen Stillperiode voll berechtigt23• Diese Gründe sind z. T. 
auch heute noch maßgebend und werden erst aufhören zu existieren, wenn Afrika als 
Ganzes in die Strukturen der modernen Industriegesellschaft integriert sein wird. Aller­
dings wird es dabei wohl auch die übel der Prostitution, Ehescheidung, sukzessiver 
Polygynie usw. übernehmen. Für eine wirklich fruchtbare Missionspastoral scheint es 
angebracht, zumindest die Fortführung schon vorher geschlossener polygyner Ehen in 
einer Gesellschaft, in der Polygynie das herrschende Kulturideal bis heute war, zu 
tolerieren und nicht durch unvernünftige Härte ein nichtbegründetes schlechtes Gewis­
sen und ein falsches soziales Verhalten zu verursachen. Dabei muß freilich die Einehe 
in christlicher Sicht, nämlich als Zeichen der ungeteilten Liebe zwischen Christus und 
seiner Kirche (nicht nach der Sicht des antiken römischen Rechtes) als gültige Ziel­
vorstellung aufrechterhalten bleiben. 

23 A. Vorbidiler, Die Geburt von Einzelkindern und Zwillingen bzw. Drillingen bei den Ba­
humbu CBelg. Kongo), •in: Wiener Völkerkundliche Mitteilungen, VIII. Jg. (1960), NF. Bd. III, 
Nr.1-4, 64. 
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